
ıne der ersten sozialdemokratischen UOrganisa- der NIC jeder unumschran. zustimmen wird.
thhonen aufgelöst, Der letzte Teil befaßt sich mıt dem Verhältnis VoO
Die Geschichte dieses Bundes, dessen Mitglieder Kırche un aa 1m allgemeinen un!| ın den ein-
‚‚das Heimatrecht ın der Partei un ıIn der Kirche zeinen deutschsprachigen Ländern SOWIE ın
anstrebten”‘‘, und der „Von seiner Gründung bis Frankreich Die kleinsten Einheiten, die jeweilsseinem Verbot 1934 ach allen Seiten hin ıne VO einem eıgenen utor behandelt werden,
eigenständige Haltung eingenommen hat“‘ (183) sind 6F durchnumerierte
ist reich belegt durch Zitate aus zeıtgenössischem Von den einzelnen KRechtsinstituten wird das
Schrifttum, VOT em aQus dem wichtigsten (Or- weitergeltende ec des 1E mıiıt
an des Bundes religiöser Sozialisten ‚‚Der

mıiıt Faksimeles von
den nachkonziliaren AÄnderungen als geltendesMenschheitskämpfer”‘, ecCc dargestellt. Meist finden sich 1mM Klein-

Flugblättern, kinladungen zu Veranstaltungen druck der In merkungen Hinweise auf die ın
etc. und durch die Wiede abe Vo wel nter- den Entwürfen ZU| vorgesehenenVIEWS mıit +o Bauer In ien (19/74 und 1975) KRegelungen. Grundsätzliche Fragen und SpaTr-Diese Arbeit bietet neben den aufschlußreichen SaImIne Prognosen künftiger Entwicklungen sind
Hauptinformationen uch ıne Fülle VOoO interes- Oft ın eigenen SS behandelt Das kirchliche Parti-

kularrecht und die staatskirchenrechtlichen Be-santen Details, beispielsweise SI das Kapitel‚‚Stimmen ‚Quadragesimo Nnno  000 genannt summungen werden Je ach Materie un: utor
Das Nachwort (von Weidenholzer) ‚‚Zur Ak- mıit verschiedener Ausführlichkeit eingebaut,ualıtät des religiösen Sozialismus““ sich e1- wobei her eın eichtes Übergewicht der BRD
gentlich mehr mit dem Verhältnis Vo Kirche bemerken ist
Uun!: Sozialismus auseinander als mıiıt den Mög- Zweck des Werkes ist offenkundig ıne solide,liıchkeiten und der Wirklichkeit eines religiösen ausreichende Intftormation ber das gesamte g -S0zialismus ın der heutigen OsterT. Situabhon. genwärtige Recht der lateinischen Kirche für den
Manche Behauptungen könnten mißverstanden Bedart ın Lehre un Praxis Im deutschen 5Sprach-werden, weil S1E V wenig klar dargelegt sind, Taum. Dieser Zweck wird hervorragend rtüllt
etwa dort, der Begriff der berufsständischen Mehr dart [11lda  - hne Sprengung des Rahmens
Ordnung / wenig abgehoben erscheint VO e1- NIC| erwarten Nähere Details muß un! <ann
nerTr geburts- bzw herrschaftsständischen Ord-
NUunNg; uch die Verbindung: differenzierter Ei- schließen; diıe Geschichte des Kirchenrechts ist

[Na  > a us den Quellen- und Literaturangaben CT-

kath S0ziallehre mıiıtgentumsbegriff der ftast Sahnız aus eklammert; Reformvorschläge, die
‚‚Linkskatholizismus” ıst ohl nıcht zutreffend. ber den INe  a} der Schemata ZUTr Kodexre-
Lıinz Walter Suk form hinausgehen, der Rar systemtranszen-dente ritik werden selten erwähnt; dafß al-
KIR  HENRECHT ler Bemühun Objektivität die utoren

Ansichten (die me1ıst radikalenULLER H SCHMITZ. Hg.) ihre persönlic
Grundriß des nachkonziliaren Kırchenrechts. ALI ıl Neuerungen abhold sind) einbringen, mu als
969.) Pustet, Regensburg 1980 Ln selbstverständlich angesehen werden.

Der ‚‚GrNKirchR”“ (empfohlene Zitationsweise)Man beginnt sich a die relative Dauerhaftigkeit ıst eın für den theol. un: kirchenrechtlichen
des ın Reform befindlichen kath Kirchenrechts Fachmann unentbehrliches, für den Praktiker
Z gewöhnen. Ein Zeichen dafür ıst as Erschei- mindestens wertvolles Studien- un!| achschla-
NCn dieser ersten umfangreichen Gesamtdarstel- gewerk, das wesentlich beitragen kann, die be-
lung des enwärtigen Kirchenrechts 1mM deut- stehende Unsicherheit ber das geltende Kir-
schen SpraCc [aum Der Unterschied L, den frü- chenrecht E überwinden.
heren e  T- und Handbüchern fälltins Auge: Die Graz Hans Heimer]!
Kommentierung des (< st einer NeUeEN, SINN-
vollen 5Systematik und Darstellungsweise gEeWI-chen, der Alleingang eines utors mud(ßte aNnge- SCHMITZ HERIBERT, Auf der Suche nach einem

Kırchenrecht Die Entwicklung von 1959 bissichts der Komplexität Un des Umfanges der
1978 (96.) Herder, Freiburg 1979 art lamaterie der Zusammenarbeit VO namhaften

13.80.Kirchenrechtlern Platz machen.
Der Teil behandelt als ‚‚Grundlagen”‘ die Herder plan die erausgabe eines gröfßerenTheologie un!: die Reform des Kirchenrechts erkes ber kirchliche Zeitgeschichte. Diese ArT-
wıe Kirchenrechtswissenschaft un! Kirchen- beit des Orstandes des Kanonistischen nsthituts
rechtsstudium:; auch die ‚‚Allgemeinen Nor-
men  0V tinden hier Raum. Im Teil ber die Ver-

der Uniwversität München ıst als Beitrag die-
SE Werk gedacht un!| wird u gesondert VOT-

fassung der Kirche ıst etwa das aufgenommen, gelegt, ıne dem weiterführenden Ges räch
Was bisher das Buch des CIC enthielt; jedoch ber die Reform des Kirchenrechts sachdienliche
wird, der Gliederung der Kirchenkonstitution Information d 1eftern.
des Konzils entsprechend, eın Kap ber die Johannes AXUI., dessen Pontifikat Vo vielen
Gilieder der Kırche vorangestellt. Am umfang-

wurde, das ber tatsächlich ıne 1n ihren Aus-
zunächst als ‚„„‚Übergangs‘“lösung angesehen

Kirche”‘, der nicht MNUur die aterien des I1 Bu-
reichsten zeigt sich der eil ‚‚Die Sendung der

wirkungen bis heute spürbare Wende bedeutete,
ches des E AC umfaßt, sondern uch das Straf- hat uch 1m Bereich des kanonischen Kechts g -TeC und die Gerichtsbarkeit eine Einteilung, wichtige Impulse gesetzt Sch wil] den VO 1959
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eine der ersten sozialdemokratischen Organisa­
tionen aufgelöst. 
Die Geschichte dieses Bundes, dessen Mitglieder 
„das Heimatrecht in der Partei und in der Kirche 
anstrebten", und der „von seiner Gründung bis 
zu seinem Verbot 1934 nach allen Seiten hin eine 
eigenständige Haltung ein genommen hat" (183), 
is t reich belegt durch Zitate aus zeitgenössischem 
Schrifttum, vor allem aus dem wichtigsten Or­
gan des Bundes religiöser Sozialisten „ Der 
Menschheitskämpfer", mit Faksimeles von 
Flugblättern, Einladungen zu Veranstaltungen 
etc. und durch die Wiedergabe von zwei Inter­
views mit O tto Bauer in Wien (1974 und 1975). 
Diese Arbeit bietet neben den aufschlußreichen 
Hauptinformationen auch eine Fülle von interes­
santen Details, beispielsweise sei das Kapitel 
,,Stimmen zu ,Quadragesimo anno'" genannt. 
Das Nachwort (von J. Weidenholzer) ,,Zur Ak­
tua.lität des religiösen Sozialismus" setzt sich ei­
gentlich mehr mit dem Verhältnis von Kirche 
und Sozialismus auseinander als mit den Mög­
lichkeiten und der Wirklichkeit eines religiösen 
Sozialismus in der heutigen österr. Situation. 
Manche Behauptungen könnten mißverstanden 
werden, weil sie zu wenig klar dargelegt sind, 
etwa dort, wo der Begriff der berufsständischen 
O rdnung zu wenig abgehoben erscheint von ei­
ner geburts- bzw. herrschaftsständischen Ord­
nung; auch d ie Verbindung: differenzierter Ei­
gentumsbegriff der kath. Soziallehre mit 
,, Linkska tholizismus" ist wohl nicht zutreffend. 
Linz Walter Suk 

K I RCHENREC H T 

LISTL J. / MULLER H. / SCHMITZ H. (Hg .), 
Grundriß des nac/rkonziliaren Kirc/renrec/rts. (XLI u. 
969. ) Pustet, Regensburg 1980. Ln. DM 68.-. 

Man beginnt sich an die relative Dauerhaftigkeit 
des in Reform befindlichen kath. Kirchenrechts 
zu gewöhnen. Ein Zeichen dafür ist das Erschei­
nen dieser ersten umfangreichen Gesamtdarstel­
lung des gegenwärtige n Kirchenrechts im deut­
schen Sprachraum. Der Unterschied zu den frü­
heren Lehr- und Handbüchern fällt ins Auge: Die 
Kommentierung des CIC ist einer neuen, sinn­
vollen Systematik und Darstellungsweise gewi­
chen, der Alleingang eines Autors muß te a nge­
sichts der Komplexität und des Umfanges der 
Materie der Zusammenarbeit von 46 namhaften 
Kirchenrechtlern Platz machen. 
Der 1. Teil behandelt als „Grundlagen" die 
Theologie und die Reform des Kirchenrechts so­
wie Kirchenrechtswissenschaft und Kirchen­
rechtsstudium; a uch die „Allgemeinen Nor­
men" finden hier Raum. Im 2. Teil über die Ver­
fassung der Kirche ist etwa das aufgenommen, 
was bisher das II. Buch des CIC enthielt; jedoch 
wird, der G liederu ng der Kirchenkonstitution 
des Konzils entsprechend, ein Kap. über die 
Glieder der Kirche vorangestellt. Am umfang­
reichsten zeigt sich der 3. Teil „Die Sendung der 
Kirche", der nicht nur die Materien des UJ . Bu­
ches des OC umfaßt, sondern auch das Straf­
recht und die Gerichtsbarkeit - eine Einteilung, 
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der nicht jeder unumschränkt zustimmen wird . 
Der letzte Teil befaßt sich mit dem Verhältnis von 
Kirche und Staat im allgemeinen und in den ein­
zelnen de utschsprachigen Ländern sowie in 
Frankreich. Die kleinsten Einheiten, die jeweils 
von einem eigenen Autor behandelt werden, 
sind 117 durchnumerierte§§. 
Von den einzelnen Rech tsinstituten wird das 
weitergeltende Recht des CIC zusammen mit 
den nachkonziliaren Änderungen als geltendes 
Recht dargestellt. Meist finden sich im Klein­
druck oder in Anmerkungen Hinweise auf die in 
den Entwürfen zum neuen CIC vorgesehenen 
Regelungen. Grundsätzliche Fragen und spar­
same Prognosen künftiger Entwicklungen sind 
oft in eigenen§§ behandelt. Das kirchliche Parti­
kularrecht und die staatskirchenrechtlichen Be­
stimmungen werden je nach Materie und Autor 
mit verschiedener Ausführlichkeit eingebaut, 
wobei eher ein leichtes Obergewicht der BRD zu 
bemerken ist. 
Zweck des Werkes is t offenkundig eine solide, 
ausreichende Information über das gesamte ge­
genwärtige Recht der latein ischen Kirche für den 
Bedarf in Lehre und Praxis im deutschen Sprach­
raum. Dieser Zweck wird hervorragend erfüllt. 
Mehr darf man ohne Sprengung des Rahmens 
nicht erwarten: Nähere Details muß und kann 
man aus den Quellen- und Literaturangaben er­
schließen; d ie Geschichte des Kirchenrechts ist 
fast ganz ausgeklammert; Reformvorschläge, die 
über den Rahmen der Schemata zur Kodexre­
form hinausgehen, oder gar systemtranszen­
dente Kritik werden selten erwähnt; daß trotz al­
ler Bemühungen um Objektivität d ie Autoren 
ihre persönlichen Ansichten (die meist radikalen 
Neuerungen abhold sind) einbringen, muß als 
selbstverständlich angesehen werden. 
Der „GrNKirchR" (empfohlene Zitationsweise) 
ist ein für den theol. und kirchenrechtlichen 
Fachmann unentbehrliches, für den Praktiker 
mindestens wertvolles Studien- und Nachschla­
gewerk, das wesentlich beitragen kann, die be­
s tehende Unsicherheit über das geltende Kir­
chenrecht zu überw inden. 
Graz Hans Heimerl 

SCHMITZ HERIBERT, Auf der Suche nach einem 
neuen Kirc/renrec/rt. Die Entwicklung von 1959 bis 
1978. (96.) Herder, Freiburg 1979. Karl. 1am. 
DM 13.80. 

Herder pla nt d ie Herausgabe eines größeren 
Werkes über kirchliche Zeitgeschichte. Diese Ar­
beit des Vorstandes des Kanonistischen Instituts 
der Universität München ist als Beitrag zu die­
sem Werk gedacht und wird nun gesondert vor­
gelegt, um eine dem weiterführenden Gespräch 
über d ie Reform des Kirchenrechts sachdienliche 
Information zu liefern. 
Johannes XXlll., dessen Pontifikat von vielen 
zunächst als „ Obergangs"lösung angesehen 
wurde, das aber tatsächlich eine in ihren Aus­
wi rkungen bis heute spürbare Wende bedeutete, 
hat auch im Bereich des kanonischen Rechts ge­
wich tige Impulse gesetzt. Sch. will den von 1959 


